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12-636 

 

Vollzug des KommZG; 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Raum Würzburg für das Haushalts- 

jahr 2024 

____________________________________________________________________________ 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Raum Würzburg hat in ihrer 

Sitzung am 01.12.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Haus-

haltssatzung wurde mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 16.01.2024, 

Nr. 12-1444.12-1-14 (Amtsblatt der Regierung von Unterfranken Nr. 2/2024 vom 29.01.2024, 

S. 16f), amtlich bekannt gemacht. 

 

Kitzingen, 30.01.2024 

 

Bischof 

Landrätin 
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Teil II 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

 
 
 

Öffentliches Gymnasium mit Internat 
Naturwissenschaftlich-technologisch · Sprachlich · Sozialwissenschaftlich 

Hans-Zander-Platz 1, 97353 Wiesentheid, Telefon 09383 9721-0, Telefax 09383 9721-44, sekretariat@lsh-wiesentheid.de 

 

Herzliche Einladung zur 

Informationsveranstaltung zum Übertritt von der Grundschule auf das 

Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid 

 

Bei unserer Informationsveranstaltung am Gymnasium Steigerwald-LSH Wiesentheid möchten wir 

Ihnen/Euch die Gelegenheit geben, unsere Schule kennenzulernen. 

 

Dazu bieten wir am 

 

Sonntag, den 10. März 2024, von 14:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr 

 

ein buntes Programm und kurzweilige Führungen durch unsere Schule an, die einen kleinen Einblick 

in unser Schulleben geben. 

 

Im Anschluss an die Veranstaltung stehen Schulleitung, Kollegium und Elternbeirat bei Kaffee und 

Kuchen im Speisesaal gerne für Gespräche zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihr/Euer Kommen! 

 

Achim Höfle, OStD Veronika Finkel, StDin 

Schulleiter Beratungslehrerin 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@lsh-wiesentheid.de
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61.04/22 

 

Bekanntmachung der Klinik Kitzinger Land, Kommunalunternehmen des Landkreises Kitzingen 

(Anstalt des öffentlichen Rechts), gemäß § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunalunternehmen 

(KUV) vom 19.03.1998 über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 

________________________________________________________________________ 

 

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2023 den vom Bayerischen Kommunalen Prüfungs-

verband geprüften und testierten Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2022 festgestellt und wie folgt 

beschlossen: 

 

1. Der Jahresfehlbetrag 2022 ist vorzutragen. 

 

2. Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt. 

 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 

„Wir haben den Jahresabschluss der Klinik Kitzinger Land Kommunalunternehmen des Landkreises 

Kitzingen – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 

Klinik Kitzinger Land für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften, der Krankenhaus-Buchführungsverordnung und den ergänzenden landes-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage des Kommunalunternehmens zum 31.12.2022 sowie seiner Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 
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- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunal-

unternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 

München, 20.11.2023 

Bayerischer Kommunaler 

Prüfungsverband 

 

Christian Baumann 

Wirtschaftsprüfer 

 

Der Jahresabschluss und Lagebericht 2022 werden in der Klinik Kitzinger Land, Neubau Ost, 

Verwaltung, Raum-Nr. I 4.110, vom 12. Februar bis 23. Februar 2024 während der allgemeinen 

Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 

 

Dr. Uwe Pfeiffle 

Stellvertreter des Vorstands 

 


